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Beschluss 

In dem Verwaltungsverfahren nach§ 23 ARe!JV aufgrund des Antrags auf Genehmigung der 
1nvestitionsmaßnahme 

der TenneT TSO GmbH, Bernecker Straß,e 70, 95448 Bayreuth, vertreten durch die Ge­
schäftsführung, 

Antragstellerin, 

hat die Beschlusskammer 4 der Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, 
Post und Eisenbahnen, Tulpenfeld 4, 53113 Bonn, 

durch ihren Vorsitzenden Alexander Lüdtke-.Handjery 

ihren BE~isitzer Rainer Busch 

und ihrem Beisitzer Jacob Ficus 

arn 02.03.2020 

beschlossen: 

·1. Die Investitionsmaßnahme für das Prnjeikt 

„Lastflusssteuerung im Raum Grohnde" 

wird abgelehnt. 

2. IEine Kostenentscheidung bleibt vorbehalten. 

G!ründe: 

1. 

Die Antragstellerin begehrt die Genehmigung eint3r Investitionsmaßnahme für das Projekt 
„Lastflusssteuerung im Raum Grohnde" gemä1ß § 23 Abs. 1 ARegV. 

Die Antragstellerin ist· Betreiberin eines Elektrizitätsübertragungsnetzes mit Sitz in Bayern. 

Die Ant1'agstellung erfolgte am 29.03.2019. 
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Die Antragstellerin trug insoweit vor, es handele ~;ich bei dem vorliegenden Projekt um eine 
Erweiterungsinvestition nach § 23 Abs. 1 ARe,gV für einen bedarfsgerechten Ausbau des 
Energieversorgungsnetzes nach § 11 EnWG. Ein Regelbeispiel hat die Antragstellerin dar­
über hinaus nicht geltend gemacht. 

Zur näheren Begründung der Notwendigkeit c'er ~Jeplanten Maßnahmen verwies die Antrag­
st,eilEirin maßgeblich darauf, dass die Notwendigkeit der beantragten Maßnahmen der Elun­
desnet2:agentur gegenüber im NEP 2019 - 2030 nachgewiesen worden sei. Die Maßnahme 
sei dort als Maßnahme M531 des Projektes P352 eingebracht worden . 

Die Antragstellerin hat rund als ~ 1 eplant1~ Anschaffungs- und Herstellungskos­
ten für cfü3 Investitionsmaßnahme angegeben . 

Die Bundesnetzagentur hat die Regulierungsbe!hörde des Landes Bayern gemäß § 55 Abs. 1 
r:; . 2 EnVVG über die Einleitung des Verfahrens informiert. 

Da~; Ve1fahren wurde mit Schreiben der 8esc11us:skammer vom 14.06.2019 wegen des lau­
fend13n NEP-Prozesses bis zu dessen Abschh . .iBs ruhend g~stellt. 

0 <3r l\IEP·-Prozess wurde unter dem 20.12.20 '! 9 abgeschlossen. 

Die Maßnahme M531 des Projektes P35~~ wurcle darin nicht bestätigt. 

Mit Schredben vom 17.01.2020 wurde die Antragstellerin angehört. 

Sie hat hierzu mit Schreiben vom 03.02.2020 Stellung genommen. 

Die Phc1senschiebertransformatoren, die in Grohncie errichtet werden sollen, seien Teil einer 
Gesamtlösung an notwendigen lastflusssteuemcen Maßnahmen im Raum Borken. Da der 
S1andor1 aus Platzgründen nicht in Betracht komme, wolle die Antragstellerin die Maf)nah­
rnen zur l_astflusssteuerung auf die Standorte Twistetal, Grohnde und Wahle/Mecklar auftei­
len. 

Die Phc1senschiebertransformatoren in Grohnd1J ~;eien im NEP 2019 -· 2030 nicht bestätigt 
worden, weil dort bei einer erwarteten Lebensd auer von 50 Jahren eine Amortisationsz,eit 
von B Jahren im Gegensatz zu anderen Phase11schiebertransformat<>re11 als zu lang anges1e­
hm1 wurde. Auch unter Abzug der lnvestitionskoHten ergebe sich insoweit zwar ein volkswirt­
~; c:~: aftlicher Nutzen. Aufgrund der seitens des 2:w;tändigen Fachreferats der Bundesnetza­
gm1tur zugrunde gelegten Amortisationszeit sei man aus Sicht der Antragstellerin jedoch auf 
clen nächsten Netzentwicklungsplan verwiesen worden. 

Ober die Notwendigkeit aus dem NEP heraus sehe die Antragstellerin jBdoch. auch noch wei­
tere Gründe, warum eine Genehmigung der F'ha:::.enschiebertransformatoren bereits zu die·­
se~rn Zeitpunkt erfolgen sollte. 

So habB die Errichtung der Phasenschiebertrarisformatoren zwischen VVahle und Mecklar 
nach Auffassung der Antragstellerin einen deutlich höheren Nutzen als seitens der Bundes­
nE!tzageH1tur im NEP 2019 - 2030 angenommen. Dies .gelte aus Sicht der Antragstellerin 
auc:h dc1nn noch, wenn der Nutzen sich durch die Hinzunahme weiterer Vorhaben im Bun­
deisbedarfsplan verringere. Je früher die betre,ffencien Maßnahmen umgesetzt würden, desto 
qrör..er wäre im Ergebnis auch ihr Nutzen. 

N13bem der vorgenannten Kosten-Nutzen-Ana y:;e gebe es auch noch weitere Gründe aus 
dm F'lanungsrealität, die für eine Genehmigung als Investitionsmaßnahme im jetzigen Zeit­
punkt sprächen und gegen ein Warten auf eine etwaige Bestätigung im NEP 2021 - 2035. 
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- 3 ­

So sei E!twa für das Jahr 2022 ein Ersatzneubau für das Umspannwerk am Standort Grohnde 
vorgesehen. Dies sei notwendig zur Ertüchtigung für Freileitungsmonitoring und wegen aktu­
el ler Herausforderungen des Netzbetriebs. lm;CJweit Bei sehr zeitnah-· nämlich noch im Jahr 
:?.020 - .zu entscheiden, ob das Umspannwerk <mf dem bestehenden Grundstück ertüct1tigt 
w1:wden soll, wo durch benachbarte Wind~:rafümlagen keine Möglichkeit der nachträglichen 
Erweiterung der Anlage für die Phasenschiebertransformatoren mehr bestünde - oder ob irn 
Zuge dE~s Neubaus des Umspannwerkes bewu::;st Platz für die spätere Realisierung von 
Phasenschiebertransformatoren im Zuge einer völligen Änderung des Anlagenlayouts eing1e­
pl ant werden soll . Letzteres wäre jetzt noch möglich, aber mit dann mit Mehrkosten etwa 
w13gem des zusätzlichen GrundstückserwE~rbs und Anpassungen an den Masten der ange­
burn:lenen Leitungen verbunden. 

Altemativ hierzu müsste entlang der bestehenden Leitung Grohnde -- Würgassen ein neuer 
Standort nur für die Phasenschiebertransformator-en gefunden und errichtet werden. Diese 
Platz:alternative bewerte die Antragstellerin jedenfalls als nachteilhaft gegenüber einer Rea!li­
si13rung am bestehenden und langfristig als vorteilhaft anzusehenden Netzknoten Grohnde. 

Insoweit böte es sich bereits im Zuge der geplanten Baumaßnahmen an, auch die vorliegend 
bm1ntragten Phasenschiebertransformatoren zu errichten, um zu vermedden, dass die Ge­
gend noch einmal mit Bauarbeiten belastet werden müsste. Im Hinblick auf die betreffenden 
Kommunen gebe es bei einem stufenweisen Vorgehen unter Umstände,n starke Akzeptanz­
probleme für weitere Netzausbaumaßnahmen. · 

Zudc:im müssten für jede Baumaßnahme sepc:1rat Abschaltfenster geschaffen werden. A.uch 
in::;oweit wäre eine Bündelung der Baumaßnahmen sinnvoll. 

Insoweit bat die Antragstellerin, die im Rahmen c:ler Anhörung beabsichtigte Entscheidung 
noc:h einmal zu überdenken. 

Unter dem 19.02.2020 wurde der Beschlussentwurf gemäß§ 58 Abs. 1 S. 2 EnWG dem 
Bundeskartellamt und der Regulierungsbehörde des Landes Bayern zur Stellungnahme 
übEw:sandt. Das Bundeskartellamt und die Laridesregulierungsbehörde haben von diesem 
1=~13i;ht keinen Gebrauch gemacht. 

VVe~1en der weiteren Einzelheiten wird auf den lnhalt der Verfahrensakte verwiesen. 
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A. Formelle Rechtmäßigkeit 

Zuständigkeit 

Die Bundesnetzagentur ist gemäß § 54 Abs. ·1 EnWG die zuständige Regulierungsbehörde . 
Die Zuständigkeit der Beschlusskammer er~ibt sich aus § 59 Abs. 1 S. 1 EnWG. 

II. . A1r11~rag und Frist 

013r Antrag auf Genehmigung einer Investitionsmaßnahme wurde am 29.03.2019 bei der 
Bundesnetzagentur gestellt. 

i!I. Ainhörung 

D13r· Antragstellerin wurde gemäß § 67 Abs. 1 E nl/VG die Gelegenheit zur Stellungnahme ge­
QE!ben. 

IV. 81eteiligung von Bundeskartellamt und Landlesregulierungsbehörden 

Die hier 2:uständige Regulierungsbehörde deS; Landes Bayern wurde gemäß § 55 Abs. 1 S. 2 
EnWG von der Einleitung des Verfahrens benachrichtigt. 

D131r1 Bund.eskartellamt sowie der zuständigen Hegulierungsbehörde des Landes Bayern 
wurde ~1emäß § 58 Abs. 1 S. 2 EnWG Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben. 

ß„ Geinehmigungsfähigkeit 

D13r Antrag auf Genehmigung einer Investitionsmaßnahme gemäß § 23 Abs. 1 S. 1 ARegV 
für clas Projekt „Lastflusssteuerung im Raum Grohnde" wird abgelehnt. 

Es fehlt vorliegend bereits an einer wesentlichen Tatbestandsvoraussetzung des § 23 Abs. 1 
S. ·1 ARegV. Das Projekt ist für einen bedarfs!~mechten Ausbau des Energieversorgungsnet­
zes nach § 11 EnWG vorliegend nicht notwendig im Sinne des § 23 Abs. 1 S. 1 ARegV. 

Gemäß§ 23 Abs. 1 S. 1 ARegV genehmigt die Bundesnetzagentur Investitionsmaßnahmen 
für Erweiterungs- und Umstrukturierungsinve~ilitionen in die Übertragungs- und Fernleitungs­
netzE:!, soweit diese Investitionen zur Stabilität des Gesamtsystems, für die Einbindung in das 
nationale oder internationale Verbundnetz oder für einen bedarfsgerechten Ausbau des 
Energieversorgungsnetzes nach § 11 EnWG notwendig sind. 

Die beantragte .Maßnahme ist nicht notwendi~J für den bedarfsgerechten Ausbau des Ener­
gieversorgungsnetzes nach§ 11 EnWG. Investitionen für den bedarfsgerechten Ausbau de~s 
i'J13t2:es umfassen Erweiterungs- und Umstrukturierungsmaßnahmen, die sowohl durch die 
Reaktion auf eine veränderte Nachfrage a1ls auch durch die Prognose zu erwart.ender zukünf­
ti~1er Naichfrageänderungen begründet sind. Für den bedarfsgerechten Ausbau des Energie­
versorgungsnetzes nach§ 11 EnWG notwendige Investitionen erfassen sämtliche Maßnah­
men aus Erweiterungs- und Umstrukturierungsinvestitionen, die aus einer aktuellen odEff zu 
Eirwartenden Veränderung der Nachfrage auf der Ein- und/ oder Ausspeiseseite eines Net­
zes resultieren. Die Veränderung der Nachfrage kann zum einen bewirken, dass die vorhan­
clEmE~ Leistung bei Elektrizitätsnetzen bzw. die vorhandene Kapazität in Gasnetzen entspre­
chend cler geänderten Nachfrage erweiter1 werden muss, und zum anderen, dass durch die 
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aktu1:lle oder erwartete Nachfrageänderung eine Umstrukturierung der l\letzinfrastruktur zur 
Sich1:rstellung der technischen Sicherheit von~Bnommen werden muss. Unter bedarfsge­
rechten Ausbau fallen weiterhin Maßnahmen, clie der Befriedigung einer bereits vorhande­
nem bestehenden Nachfrage dienen, wenn bei Unterlassung der Maßm1hmen die bereits 
vorhandene bestehende Nachfrage nicht mehr bedient werden kann. Der Bedarf ist dabei 
objektiv im Sinne einer „erforderlichen Menge" zu verstehen. Ein bedarfsgerechter Ausbau 
st,ellt die Befriedigung dieses Bedarfs und eirn:s zukünftig zu erwartenden Bedarfs in ein 
Verhältnis zum entstehenden Aufwand und damit unter den Vorbehalt der Wirtschaftlichkeit. 

Der energiewirtschaftliche Netzausbaubedarf für das Übertragungsnetz wird anhand der 
Vor~1ab1:rn der§§ 12a ff. EnWG bestimmt. Die Betreiber von Übertragungsnetzen legen der 
Bundesnetzagentur einen gemeinsamen nationalen Netzentwicklungsplan zur Bestätigung 
vor, der c:1lle wirksamen Maßnahmen zur bedc:ni'sgerechten Optimierur19, Verstärkung und 
zum Ausbau des Netzes enthält, die spätesteris zum Ende des jeweiligen Betrachtungszeit­
raums für einen sicheren und zuverlässigen f\le·t;~betrieb erforderlich sind. Die Bundesnetza­
gentur prüft, ob der vorgelegte Netzentwicklun~1splan mit diesen Anforderungen überein­
stimmt. Nur soweit dies der Fall ist, bestätigt die Bundesnetzagentur den Netzentwicklungs­
plan gemäß§ 12cAbs. 4 S. 1 und Abs. 1S.1iVm.§12b Abs. 1, 2 und 4 EnWG. 

Das hier gegenständliche Projekt „Lastflussst1:iuerung im Raum Grohnde" ist von der Antrag­
steilr:~rin zwar als Projekt P352, Maßnahme M53'1 in den aktuellen Netzentwicklungsplan 
Strom 2:019 - 2030 eingebracht worden. Die Bundesnetzagentur hat die~ Maßnahme mit Be'­
schluss vom 20.12.2019 (Aktenzeichen 613-8571 /1 /3) jedoch ausdrücklich nicht bestätigt. 
Die Bundesnetzagentur hat nach der von ihr angewandten Prüfmethodik diese Maßnahme 
als nicht geeignet beurteilt, da die Maßnahme nicht maßgeblich zu einer Verringerung der für 
das Betrachtungsjahr 2030 zu erwartendem Netzengpässe und Überlc:istungen beiträgt. Da·· 
mit stellt sich die Maßnahme derzeit als nicht bedarfsgerecht dar. 

An diesen Ausführungen hält die Beschlusskc:1mmer auch angesichts der Stellungnahme der 
An1rngste!llerin vom 03.02.2020 fest. 

Die mit Schreiben vom 03.02.2020 vorgetrageme Kritik an der Prüfmethodik im Rahmen des 
Nl=:P-Prozesses rechtfertigt derzei'C keine andere Bewertung. Die Antragstellerin hätte die 
entsprechenden Kritikpunkte im Rahmen des Prozesses zur Erstellung des NEP Strom 20'19 
"- 2030 geltend machen müssen. Es erschlief!.t sich nicht, warum die Notwendigkeit der be­
tmffi:mden Phasenschiebertransformatoren teilweise irn NEP und teilweise originär irn Hah­
men einer Investitionsmaßnahme geprüft werder1 sollte. 

Auch die weiterführend vorgetragenen Aspekte i111 Hinblick auf praktische Probleme im 
Raf1rnen de1· Umsetzung der betreffenden Maßnahmen rechtfertigen keine andere Bewer­
tung. Zum einen hätten auch diese Aspekte bereits im Rahmen des l\lEP-Prozesses geltend 
gemacht werden können. Zum anderen sind Fc:1ktoren wie beispielsweise die Akzeptan;z: ei­
i1EH' blor.~ stufenweise möglichen Planung durch die Bevölkerung dern § 23 ARegV in der Sa­
che fremd. 

EB sind auch keine Anhaltspunkte dafür ersichtlich, dass die beantragte Maßnahme :i'.ur· Sta­
bili1~1t des Gesamtsystems oder für die Einbindung in das nationale ocfor internationale Ver-· 
bundnetz notwendig ist. 

C„ K1oisten 

Hinsichtlich der Kosten ergeht ein gesonderter Bescheid nach § 91 E11VVG. 

- Diese Entscheidung enthält BetriebH- und Geschäftsgeheimnisse ­
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Rechtsbehe:lfsbelehrung: 

GegE:m diese Entscheidung kann innerhalb eines Monats nach Zustellung Beschwerde erho­
ben werden. Die Beschwerde ist bei der Bundesnetzagentur (Hausan:5c:hrift: Tulpenfeld 4, 
53113 Bonn) einzureichen. Es genügt, wenn die Beschwerde innerhalb der Frist bei dem 
Oberlandesgericht Düsseldorf (Hausanschrift: Cecilienallee 3, 40474 Dü:;seldorf) eingeht. 

Die Bes.chwerde ist zu begründen. Die Frist für die Beschwerdebegründung beträgt einen 
Monat. Sie beginnt mit der Einlegung der Beschwerde und kann auf Antrag von dem oder 
der Vorsitzenden des Beschwerdegerichts verlängert werden. Die Beschwerdebegründung 
muss die Erklärung, inwieweit der Beschluss ;3ngefochten und seine Abänderung oder Auf­
hebung beantragt wird, und die Angabe der Tatsachen und Beweismittel, auf die sich die 
Beschwerde stützt, enthalten. Die Beschwerdeschrift und die Beschwerdebegründung müs­
sein durch einen Rechtsanwalt unterzeichnet :>ein. 

Die Bes.chwerde hat keine aufschiebende Wirkung (§ 76 Abs. 1 EnWG). 

l'~. IL ~ 
Alexander Lüdtk~~ry Rair&us„,11 Ja!oaus 
Vorsitzemder Beisitzer Beisitzer 
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